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ee. Es wird folgende Nummer 11 angefügt:

 »11.  Nachhilfeunterricht für Gruppen von bis 
zu fünf Schülerinnen und Schülern.«.

 3. § 1 c wird wie folgt geändert:

a. Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa. Satz 2 wird wie folgt geändert:

aaa.  In Nummer 1 wird nach dem Wort »Be-
herbergungsbetriebe« ein Komma einge-
fügt und das Komma nach dem Wort 
»geschäftliche« durch das Wort »oder« 
ersetzt.

bbb.  In Nummer 2 wird nach dem Wort 
»Gaststättengesetz« die Angabe 
»(GastG)« eingefügt.

ccc.  In Nummer 3 wird nach dem Wort »Aka-
demiengesetz« ein Komma eingefügt.

ddd.  Nummer 5 wird wie folgt gefasst:

   »5.  Musik-, Kunst- und Jugendkunst-
schulen nach Maßgabe von § 9 Ab-
satz 1,«.

eee.  In Nummer 7 wird das Wort »für« gestri-
chen, das Wort »zur« durch die Wörter 
»hiervon bei der« ersetzt, vor dem Wort 
»Rückgabe« wird das Wort »der« einge-
fügt und die Wörter »Abweichungen zu-
gelassen werden« werden durch das 
Wort »abweichen« ersetzt.

fff.   In Nummer 9 wird das Wort »und« am 
Ende durch ein Komma ersetzt.

ggg.  In Nummer 10 wird das Wort »Satz« 
durch das Wort »Sätze« und der Punkt 
am Ende durch das Wort »und« ersetzt.

hhh.  Es wird folgende Nummer 11 angefügt:

   »11.  Autokinos, -konzerte und -theater; 
§ 1 b findet insoweit keine Anwen-
dung.«.

bb. Satz 4 wird wie folgt gefasst:

 »In den Fällen des Satzes 3 ist die Nutzung 
von Umkleiden, Aufenthaltsräumen oder Ge-
meinschaftseinrichtungen untersagt; auf weit-
läufigen Außenanlagen dürfen mehrere Grup-
pen nach Maßgabe von § 9 Absatz 1 den Sport 
ausüben, wenn ein Kontakt zwischen den je-
weiligen Gruppen ausgeschlossen ist.«.

b. In Absatz 2 Satz 4 Nummer 2 wird das Wort 
»GewO« durch die Wörter »Gewerbeordnung 
(GewO)« ersetzt.

c. In Absatz 3 Satz 1 wird die Angabe »Satz 2« 
durch die Angabe »Satz 4« ersetzt.

d. In Absatz 5 Satz 1 wird das Wort »Gaststättenge-
setz« durch die Angabe »GastG« ersetzt.

Verordnung der Landesregierung  
zur Änderung der Corona-Verordnung

Vom 19. März 2021

Auf Grund von § 32 in Verbindung mit §§ 28 bis 31 des 
Infektionsschutzgesetzes vom 20. Juli 2000 (BGBl. I 
S. 1045), das zuletzt durch Artikel 4 a des Gesetzes vom 
21. Dezember 2020 (BGBl. I S. 3136, 3137) geändert 
worden ist, wird verordnet:

Artikel 1

Die Corona-Verordnung vom 7. März 2021 (GBl. S. 273), 
wird wie folgt geändert:

 1. In § 1 a Satz 1 werden nach den Wörtern »(GBl. 
S. 1052) geändert worden ist« ein Komma eingefügt 
und die Wörter »notverkündet gemäß § 4 des Ver-
kündungsgesetzes und im Internet abrufbar unter 
 https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/ak-
tuelle-infos-zu-corona/aktuelle-corona-verordnung-
des-landes-baden-wuerttemberg/« durch die Angabe 
»GBl. S. 249« ersetzt.

 2. § 1 b Absatz 1 wird wie folgt geändert:

a. In Satz 1 werden nach dem Wort »sind« die Wör-
ter »unabhängig von ihrer Teilnehmerzahl« und 
nach dem Wort »untersagt« die Wörter »; § 10 
Absatz 2 bleibt unberührt« eingefügt.

b. Satz 2 wird wie folgt geändert:

aa. In Nummer 5 wird das Komma am Ende 
durch die Wörter »; fachspezifische Studien-
eignungstests im Rahmen von Zulassungsver-
fahren sowie weitere staatliche Prüfungen 
können abweichend von der Begrenzung der 
Teilnehmerzahl nach § 10 Absatz 3 Satz 1 
Nummer 2 stattfinden,« ersetzt.

bb. In Nummer 6 werden vor der Angabe »13« 
die Angabe »11,« eingefügt und die Wörter  
»; ab dem 15. März 2021 sind auch Leistun-
gen und Maßnahmen nach § 11 SGB VIII ge-
stattet« gestrichen.

cc. In Nummer 9 werden nach dem Wort »Prü-
fung« die Wörter »sowie die Durchführung 
von Aufbauseminaren nach § 2 b Straßenver-
kehrsgesetz und Fahreignungsseminaren nach 
§ 4 a Straßenverkehrsgesetz« eingefügt und 
das Wort »und« wird am Ende gestrichen.

dd. Nummer 10 wird wie folgt gefasst:

 »10.  die Durchführung von Erste-Hilfe-Kur-
sen, wenn ein Testkonzept für die Aus-
bildenden vorhanden ist; für die Teil-
nahme ist die Vorlage eines Nachweises 
eines tagesaktuellen negativen COVID-
19-Schnell- oder Selbsttests der Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer erforder-
lich, und«.
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Durchführung eines COVID-19 Schnelltests 
sind auch Einsatzkräfte von Feuerwehr, Ret-
tungsdienst, Polizei und Katastrophenschutz 
ausgenommen, deren Zutritt zur Erfüllung ei-
nes Einsatzauftrages notwendig ist.«.

b. Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa. In Satz 1 werden die Wörter »nach vorheri-
gem negativen Antigentest« durch die Wörter 
»mit einem maximal 48 Stunden zuvor er-
folgten negativen COVID-19-Schnelltest« er-
setzt.

bb. In Satz 2 werden die Wörter »; für Kinder von 
6 bis einschließlich 14 Jahren ist eine nicht-
medizinische Alltagsmaske oder eine ver-
gleichbare Mund-Nasen-Bedeckung ausrei-
chend« gestrichen.

cc. Satz 5 wird wie folgt gefasst:

 »Absatz 1 Sätze 5 und 6 gilt entsprechend.«.

dd. Satz 6 wird aufgehoben.

 8. § 1 i wird wie folgt geändert:

a. In Satz 1 wird nach der Angabe »8« das Wort 
»und« durch ein Komma ersetzt und nach der An-
gabe »9« werden die Wörter », 10, 11 und 12« 
eingefügt.

b. Satz 3 wird aufgehoben und der bisherige Satz 4 
wird der neue Satz 3.

c. In dem neuen Satz 3 wird die Angabe »Absatz 3« 
gestrichen.

 9. § 3 wird wie folgt geändert:

a. Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa. In Nummer 4 werden die Wörter »Gewerbe-
ordnung (GewO)« durch die Angabe »GewO« 
und das Komma am Ende wird durch die 
Wörter »; dies gilt für Kunst- und Kulturein-
richtungen entsprechend,« ersetzt.

bb. In Nummer 9 wird das Wort »und« am Ende 
durch ein Komma ersetzt.

cc. Nummer 10 wird wie folgt gefasst:

 »10.  in den Schulen in öffentlicher und freier 
Trägerschaft sowie den Betreuungsan-
geboten der verlässlichen Grundschule, 
flexiblen Nachmittagsbetreuung, sowie 
Horten an der Schule; hiervon unberührt 
bleiben die Regelungen der Corona-
Verordnung Schule für Schulen im 
Sinne des § 16 Absatz 1,«.

dd. Folgende Nummer 11 und 12 werden ange-
fügt:

 »11.  in Kindertageseinrichtungen, Grund-
schulförderklassen, Horten sowie Schul-
kindergärten und

 12.  bei Angeboten des Nachhilfeunterrichts.«.

 4. § 1 e wird aufgehoben.

 5. § 1 f wird wie folgt geändert:

a. In der Überschrift werden die Wörter »ab 15. März 
2021« gestrichen. 

b. In Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter »vom  
15. März 2021« gestrichen.

c. In Absatz 3 Satz 2 wird folgender Halbsatz ange-
fügt »; der Unterricht für die Schülerinnen und 
Schüler nach Satz 1 Nummer 1 Buchstabe b und 
Satz 1 Nummer 4 kann zur Wahrung eines Min-
destabstands zu und zwischen den Schülerinnen 
und Schülern im Wechsel zwischen Präsenz- und 
Fernunterricht stattfinden.«.

d. Absatz 8 wird wie folgt geändert:

aa. In Satz 1 wird die Angabe »Klassenstufe 7« 
durch die Wörter »Klassenstufen 5 bis 7« er-
setzt.

bb. In Satz 3 wird vor dem Wort »Voraussetzun-
gen« das Wort »übrigen« eingefügt.

e. In Absatz 9 Satz 2 wird das Wort »grundsätzlich« 
gestrichen.

 6. § 1 g Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

 »(2) Wer eine Veranstaltung im Sinne des § 12 Ab-
satz 1 abhält, hat eine Datenverarbeitung nach § 6 
durchzuführen. Die Teilnahme an solchen Veranstal-
tungen ist nur nach vorheriger Anmeldung bei den 
Veranstaltenden zulässig, sofern es aufgrund der er-
warteten Besucherzahlen zur Auslastung der räum-
lichen Kapazitäten kommen wird.«.

 7. § 1 h wird wie folgt geändert:

a. Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa. In Satz 1 werden die Wörter »; für Kinder von 
6 bis einschließlich 14 Jahren ist eine nicht-
medizinische Alltagsmaske oder eine ver-
gleichbare Mund-Nasen-Bedeckung ausrei-
chend« gestrichen.

bb. In den Sätzen 1 und 3 werden die Wörter 
»nach vorherigem negativem Antigentest« 
 jeweils durch die Wörter »mit einem maxi-
mal 48 Stunden zuvor erfolgten COVID-
19-Schnelltest« ersetzt,

cc. Folgende neue Sätze 5 und 6 werden ange-
fügt: 

 »Von der Durchführung eines vorherigen 
 COVID-19-Schnelltests ausgenommen sind 
externe Personen, deren Zutritt zur Einrich-
tung zur Aufrechterhaltung des Betriebs der 
Einrichtung oder für die psychosoziale oder 
körperliche Gesundheit der Patientinnen und 
Patienten zwingend erforderlich ist, sofern ein 
maximal 48 Stunden zuvor erfolgter COVID-
19-Schnelltest aus unaufschiebbaren Gründen 
nicht vorgenommen werden kann. Von der 
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c. Nach Absatz 3 Satz 2 wird folgender Satz einge-
fügt:

 »Fachspezifische Studieneignungstests im Rahmen 
von Zulassungsverfahren können unter Einhaltung 
der Hygieneanforderungen auch abweichend von 
der Begrenzung der Teilnehmerzahl nach § 10 Satz 
Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 stattfinden.«.

14. § 14 wird wie folgt geändert:

a. Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa. Nach Nummer 1 wird folgende Nummer 1 a 
eingefügt:

 »1 a.  Kunst- und Kultureinrichtungen sowie 
Kinos, soweit nicht in Nummer 1 und 
13 genannt,«.

bb. Nummer 6 wird wie folgt gefasst:

 »6.  Betriebe zur Erbringung körpernaher 
Dienstleistungen wie Friseurbetriebe, 
Barbershops, Kosmetik-, Nagel-, Mas-
sage-, Tattoo- und Piercingstudios sowie 
Physio- und Ergotherapie, Logopädie, 
Podologie und Fußpflege; soweit bei der 
Dienstleistung, dem Angebot oder der 
Aktivität eine Mund-Nasen-Bedeckung 
nicht oder nicht dauerhaft getragen wer-
den kann, ist ein Testkonzept für das Per-
sonal und für die Inanspruchnahme der 
Dienstleistung die Vorlage eines Nach-
weises eines tagesaktuellen negativen 
COVID-19-Schnell- oder Selbsttests der 
Kundin oder des Kunden erforderlich; 
dies gilt nicht für Physio- und Ergothera-
pie, Logopädie und Podologie sowie me-
dizinische Fußpflege,«.

cc. In Nummer 13 wird der Punkt am Ende durch 
das Wort »und« ersetzt.

dd. Folgende Nummer 14 wird angefügt:

 »14.  Sonnenstudios.«.

b. In Absatz 3 wird nach der Angabe »6« die Angabe 
»und 14« eingefügt.

15. § 14 a wird wie folgt geändert:

a. In Absatz 1 Satz 1 wird jeweils nach dem Wort 
»Zerlegungs-« und dem Wort »Saisonarbeits-
kräften« ein Komma eingefügt.

b. Absatz 4 wird wie folgt geändert:

aa. Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

 »Der Betreiber hat eine Verarbeitung der Da-
ten von Beschäftigten und Besuchern des Be-
triebs entsprechend § 6 durchzuführen.«.

bb. Satz 2 wird aufgehoben und die bisherigen 
Sätze 3 und 4 werden die neuen Sätze 2 und 3.

cc. Im neuen Satz 3 wird nach dem Wort »Perso-
nen« ein Komma eingefügt. 

b. Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa. Nummer 7 wird wie folgt gefasst:

 »7.  bei sportlicher Betätigung in den Berei-
chen im Sinne des Absatzes 1 Nummer 6 
und 7 sowie in Sportanlagen und Sport-
stätten von Einrichtungen im Sinne des 
Absatzes 1 Nummer 10 und von Hoch-
schulen,«.

bb. In Nummer 9 wird das Wort »oder« gestri-
chen.

cc. Nummer 10 wird wie folgt gefasst:

 »10.  in Kindertageseinrichtungen, Grund-
schulförderklassen, Horten sowie Schul-
kindergärten für die Kinder, die diese 
Einrichtungen besuchen, sowie für päd-
agogisches Personal und Zusatzkräfte, 
während diese ausschließlich mit den 
Kindern Kontakt haben,«.

dd. Nummer 11 wird aufgehoben.

ee. In Nummer 12 werden die Wörter »; hier 
 gelten die in den Hygienekonzepten nieder-
gelegten einschlägigen Arbeitsschutzbestim-
mungen je nach Instrument und Vortragsart 
und,« gestrichen und das Wort »oder« ange-
fügt.

10. In § 4 Absatz 1 Nummer 6 werden die Wörter »oder 
Handdesinfektionsmittel« gestrichen und nach dem 
Wort »Handtrockenvorrichtungen« die Wörter »oder 
Handdesinfektionsmittel« eingefügt.

11. In § 7 Absatz 1 Nummer 4 werden nach dem Wort 
»entgegen« die Wörter »§ 1 b Absatz 1 Satz 2 Num-
mer 10 oder« und nach der Angabe »19« ein Binde-
strich eingefügt.

12. In § 10 Absatz 4 werden die Wörter », sowie Studien-
eignungstests« gestrichen.

13. § 13 wird wie folgt geändert:

a. Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa. In Nummer 2 werden nach dem Wort »Auto-
kinos« die Wörter », -konzerten und -thea-
tern« eingefügt.

bb. In Nummer 3 wird nach dem Wort »geschäft-
lichen« das Komma durch das Wort »oder« 
ersetzt.

cc. In Nummer 5 werden die Wörter »und Muse-
umsbahnen« durch die Wörter »darunter fal-
len auch die Ausflugsschifffahrt, Museums-
bahnen« ersetzt.

dd. In Nummer 9 wird jeweils das Wort »Gast-
stättengesetz« durch die Angabe »GastG« er-
setzt.

b. In Absatz 2 Satz 1 wird das Wort »Gewerbeord-
nung« durch die Angabe »GewO« ersetzt.
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b. Absatz 4 wird wie folgt geändert:

aa. In Satz 1 werden nach dem Wort »Unterschrei-
tung« die Wörter »sowie den Zeitpunkt des In-
krafttretens der geänderten Regelungen« ein-
gefügt.

bb. In Satz 2 werden die Wörter »Bei festgestell-
ter Unterschreitung« durch die Wörter »Ab 
dem Inkrafttreten nach Absatz 7« ersetzt.

cc. In Satz 3 werden nach dem Wort »gilt« die 
Wörter »ab dem Inkrafttreten nach Absatz 7« 
und nach dem Wort »nicht« wird das Wort 
»mehr« eingefügt.

c. Absatz 5 wird wie folgt geändert:

aa. Satz 2 wird wie folgt geändert:

aaa.  Die Wörter »Bei festgestellter Über-
schreitung« werden durch die Wörter 
»Ab dem Inkrafttreten nach Absatz 7« 
und das Wort »übrigen« wird durch das 
Wort »entsprechenden« ersetzt.

bbb.  In Nummer 3 werden die Wörter »die 
Nutzung« durch die Wörter »der Be-
trieb« ersetzt.

ccc.  Nummer 5 wird wie folgt gefasst:

   »5.  der Betrieb von Betrieben zur Er-
bringung körpernaher Dienstleis-
tungen wie Kosmetik-, Nagel-, 
Massage-, Tattoo- und Piercingstu-
dios sowie von kosmetischen Fuß-
pflegeeinrichtungen und ähnlichen 
Einrichtungen, mit Ausnahme von 
medizinisch notwendigen Behand-
lungen, insbesondere Physio- und 
Ergotherapie, Logopädie, Podologie 
und Fußpflege, ist für den Publi-
kumsverkehr untersagt,«.

ddd.  Folgende Nummern 6 und 7 werden an-
gefügt:

   »6.  der Betrieb von Sonnenstudios wird 
untersagt,

   7.  abweichend von § 1 c Absatz 1 Satz 2 
Nummer 5 ist der Betrieb von Mu-
sik-, Kunst- und Jugendkunstschulen 
nur im Rahmen des Onlineunterrichts 
zulässig.«.

bb. In Satz 3 wird das Wort »nicht« durch die 
Wörter »ab dem Inkrafttreten nach Absatz 7 
nicht mehr« ersetzt und nach dem Wort »Un-
terschreitung« werden die Wörter »sowie der 
Zeitpunkt des Inkrafttretens der geänderten 
Regelungen« eingefügt.

d. Absatz 6 wird wie folgt geändert:

aa. In Satz 1 werden nach dem Wort »Unter-
kunft« die Wörter »ab dem Inkrafttreten nach 
Absatz 7« eingefügt.

16. In § 15 Absatz 1 werden nach dem Wort »gehen« die 
Wörter »unbeschadet des § 1 a« eingefügt.

17. § 19 wird wie folgt geändert:

a. In Nummer 2 werden nach der Angabe »7« die 
Wörter », auch in Verbindung mit § 20 Absatz 3 
Satz 2 und § 20 Absatz 5 Satz 2 Nummern 2 bis 
4« eingefügt.

b. In Nummer 5 und 6 wird jeweils das Wort »Anti-
gentest« durch die Wörter »COVID-19-Schnell-
test« ersetzt.

c. In Nummer 6 werden die Wörter »als sonstige ex-
terne Personen« gestrichen.

d. Nummer 11 wird wie folgt gefasst:

 »11.  sich entgegen § 9 Absatz 1, auch in Verbin-
dung mit § 20 Absatz 3 Satz 2 Nummer 3, 
Absatz 4 Satz 2 oder Absatz 5 Satz 2 Num-
mer 1, an einer Ansammlung, privaten Zu-
sammenkunft oder privaten Veranstaltung 
beteiligt,«.

e. In Nummer 17 werden nach der Angabe »2« die 
Wörter »oder § 20 Absatz 5 Satz 2 Nummern 5 
bis 7« eingefügt.

f. Der Nummer 18 wird das Wort »oder« angefügt.

g. Die bisherige Nummer 19 wird aufgehoben und 
die bisherige Nummer 20 wird neue Nummer 19.

18. § 20 wird wie folgt geändert:

a. Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa. In Satz 1 werden nach dem Wort »Unter-
schreitung« die Wörter »sowie den Zeitpunkt 
des Inkrafttretens der geänderten Regelun-
gen« eingefügt.

bb. Satz 2 wird wie folgt geändert:

aaa.  Die Wörter »Bei festgestellter Unter-
schreitung« werden durch die Wörter 
»Ab dem Inkrafttreten nach Absatz 7« 
und das Wort »übrigen« wird durch das 
Wort »entsprechenden« ersetzt.

bbb.  In Nummer 1 werden die Wörter »Die 
Öffnung« durch die Wörter »Der Be-
trieb« ersetzt.

ccc.  In Nummer 3 werden nach dem Wort 
»Sportstätten« die Wörter »sowie die 
Sportausübung« und nach der Angabe 
»3« die Wörter »Halbsatz 1, § 9 Absatz 
1« eingefügt und das Komma am Ende 
wird durch einen Punkt ersetzt.

ddd.  Nummer 4 wird aufgehoben.

cc. In Satz 3 werden die Wörter »gelten nicht« 
durch die Wörter »gilt ab dem Inkrafttreten 
nach Absatz 7 nicht mehr« ersetzt und nach 
dem Wort »Regelungen« die Wörter »nach 
Absatz 7« eingefügt.
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bb. Dem Satz 2 wird folgender Satz 2 vorange-
stellt: 

 »Der Zeitpunkt des Inkrafttretens ist unver-
züglich ortsüblich bekannt zu machen und 
dem Sozialministerium zu melden.«.

cc.  Die bisherigen Sätze 2 und 3 werden die 
neuen Sätze 3 und 4.

e. In Absatz 7 Satz 2 werden nach dem Wort »Infek-
tionsgeschehens« die Wörter »im Einvernehmen 
mit dem Sozialministerium« eingefügt. 

19. In § 21 Absatz 1 werden die Wörter »notverkündet 
gemäß § 4 des Verkündungsgesetzes und im Internet 
abrufbar unter https://www.baden-wuerttemberg.de/
de/service/aktuelle-infos-zu-corona/aktuelle-corona-
verordnung-des-landes-baden-wuerttemberg/« durch 
die Angabe »GBl. S. 249« ersetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 22. März 2021 in Kraft.

stuttgart, den 19. März 2021

Die Regierung des Landes Baden-Württemberg:

Kretschmann

 Strobl Sitzmann

 Dr. Eisenmann Bauer 

 Untersteller Dr. Hoffmeister-Kraut

 Lucha Hauk

 Wolf Hermann

  Erler

Anmerkung: Die Verordnung wurde am 19. März 2021 
durch öffentliche Bekanntmachung des Staatsministe
riums notverkündet gemäß § 4 Satz 1 des Verkündungs
gesetzes und trat damit gemäß Artikel 2 der Verordnung 
am 22. März 2021 in Kraft.


